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Telemediengesetz - Pflichtangaben Zahnarzt  
 

Zu den Pflichtangaben eines Zahnarztes nach § 5 Telemediengesetz (TMG) gehören folgende Angaben: 

Pflichtangaben Erklärung 

Name Praxisname; Vor- und Nachname Vertretungsberechtigte/r  

Ggf. Gesellschaftsform Bei juristischen Personen zusätzliche Angabe der Gesellschaftsform und 
der Vertretungsberechtigen  

Praxisanschrift mit Telefonnummer 
(Postfachangabe genügt nicht) 

 

E-Mail-Adresse  

Internet-Adresse  

zuständige Kammer  Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
Albstadtweg 9 
70567 Stuttgart 

Berufsbezeichnung  "Zahnärztin" bzw. "Zahnarzt"; Doppelapprobierte müssen zudem die 
Berufsbezeichnung "Ärztin" bzw. "Arzt" angeben.  

Staat, der die Berufsbezeichnung 
verliehen hat 

Hier muss der Staat aufgeführt werden, in dem das Kammermitglied seine 
Approbation erworben hat. 

Berufsrechtliche Regelungen  Relevante berufsrechtliche Regelungen sind: 

• Zahnheilkundegesetz  
• Heilberufe-Kammergesetz  
• Gebührenordnung für Zahnärzte  
• Berufsordnung für Zahnärzte 

Um auf die relevanten berufsrechtlichen Regelungen der 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg zu verlinken, integrieren Sie 
auf Ihrer Homepage folgenden Link: 

https://lzk-bw.de/patienten/gesetzliche-regelungen-zur-zahnaerztlichen-
berufsausuebung  

Berufshaftpflichtversicherung Der Zahnarzt muss keine Angaben zu seiner 
Berufshaftpflichtversicherung auf seiner Homepage machen.  

zuständige Aufsichtsbehörden  Hier sind die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, bei 
Vertragszahnärzten die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-
Württemberg sowie das Regierungspräsidium Stuttgart zu nennen. 

Umsatzsteueridentifikationsnr. Soweit eine Umsatzsteuerpflichtigkeit besteht und der Zahnarzt eine 
Umsatzsteueridentifikationsnummer gem. § 27 a UStG besitzt, muss diese 
angegeben werden.  

Partnerschaftsregister/ 
Registernummer 

Für Zahnärzte, die in Form einer Partnerschaftsgesellschaft 
niedergelassen sind, gilt zusätzlich, dass das Partnerschaftsregister und 
die entsprechende Registernummer anzugeben sind.  

https://lzk-bw.de/patienten/gesetzliche-regelungen-zur-zahnaerztlichen-berufsausuebung
https://lzk-bw.de/patienten/gesetzliche-regelungen-zur-zahnaerztlichen-berufsausuebung
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Handelsregister / Registernummer Für Praxen, welche als GmbH organisiert sind, gilt zusätzlich, dass das 
Handelsregister und die entsprechende Registernummer anzugeben sind.  

Streitschlichtung  Art. 14 ODR-VO gilt für Unternehmer, die Online-Kaufverträge oder Online-
Dienstleistungsverträge eingehen, Diese müssen auf ihren Websites einen 
Link zur OS-Plattform einstellen und ihre E-Mail-Adresse angeben. Dies 
könnte, je nach Ausgestaltung im Einzelfall, bei der Anwendung von 
Online-Kontaktformularen und des Angebots der Online-Terminvergabe 
gelten. Zur Absicherung wird in solchen Fällen empfohlen den 
untenstehenden Formulierungsvorschlag zu Art. 14 ODR-VO ins 
Impressum aufzunehmen. 

§ 36 VSBG regelt für Praxen, welche am 31. Dezember des 
vorangegangenen Jahres mehr als 10 Personen beschäftigt haben, dass 
diese zudem darüber in Kenntnis setzen müssen, inwieweit der Zahnarzt / 
die Gesellschaft bereit oder verpflichtet ist, an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  

Hat sich der Zahnarzt / die Gesellschaft zur Teilnahme an einem 
Streitschlichtungsverfahren verpflichtet, müssen Angaben zu Anschrift und 
Webseite der zuständigen Verbraucherschlichtungsstelle sowie eine 
Erklärung des Zahnarztes, an einem Streitbeilegungsverfahren 
teilzunehmen, enthalten sein. 

Im Regelfall wird keine Bereitschaft hierzu bestehen. 

Formulierungsvorschlag zu Art. 14 ODR-VO und § 36 VSBG: 

„Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Meine / Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.“ 

bei Praxen über 10 Beschäftigten folgender Zusatz: 

„„…..(  m      P  x      b    /                 )           b      o    
verpflichtet an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.“ 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

